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RS OGH 1978/1/10 3Ob536/77,
5Ob699/78

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.01.1978

Norm

AktG §84

Rechtssatz

Grundsätzlich wird das Verschulden des Vorstandsmitgliedes vermutet. Das Vorstandsmitglied muß sich zur

Abwendung der Ersatzp3icht entlasten, dh es muß nachweisen, daß es die Sorgfalt eines ordentlichen und

gewissenhaften Geschäftsleiters angewendet hat.

Entscheidungstexte

3 Ob 536/77
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